
Chronik Boverath 
 
Bei den weiteren Vorbereitungsarbeiten für die Erstellung einer Dorfchronik habe ich 
festgestellt, dass die Ratsbeschlüsse des Gemeinderates von Mitte 1955 bis zur 
Auflösung der selbständigen Gemeinde Boverath 1969 nicht vorhanden sind. Das für 
die Arbeiten vorliegende Beschlussbuch in gebundener Form enthält alle Beschlüsse 
von 1846 bis zum 17.04.1955. Hier endet es abrupt, obwohl im Buch noch rd. 80 
unbeschriebene Seiten vorhanden sind. Leider sind die weiteren Niederschriften über 
die Sitzungen des damaligen Gemeinderates Boverath weder bei den Unterlagen 
des Ortsvorstehers noch bei der Verbandsgemeindeverwaltung Daun im Archiv 
vorhanden. Es war vorgesehen, die Ereignisse der Aufbauphase nach dem Kriege 
aus den gefassten Beschlüssen nachvollziehen zu können. Evtl. befinden sich die 
Schriftstücke aus irgendwelchen Gründen  bei einem früheren politischen 
Mandatsträger bzw. bei den heutigen Familien/Nachkommen des seinerzeitigen 
Bürgermeisters Christoph Hommes oder der damaligen Ratsmitglieder (Franz 
Schäfer, Josef Schneider, Mathias Willems, Josef Oster senior, Wilhelm Thönnes 
und Karl Theis) oder bei jemanden, der sich ehemals mit der jüngeren Geschichte 
von Boverath auseinander gesetzt hat. Ich bitte darum, das die- oder derjenige, die 
im Besitz der Ratsniederschriften aus den Jahren 1955 - 1969 sind, mir diese zu 
übergeben. Diese Angelegenheit wird ausdrücklich vertraulich behandelt. Auch 
entsprechende Hinweise, wo ich noch dieserhalb Nachforschungen betreiben 
könnte, wären von Vorteil.  
 
Aus der letzten vorhandenen Niederschrift des Gemeinderates Boverath am 
17.04.1955 ist zu entnehmen, dass dieser die Arbeiten für den Ausbau der 
Ortsstraßen nach vorausgegangener Kanalverlegung vergeben hat. Aus dieser 
Zeitepoche sind bisher kaum Fotos und sonstige Unterlagen vorhanden. Das gilt 
auch für die voraus gegangene Ortskanalisation. Wer aus diesen Zeiten noch 
Bildmaterial zuhause hat, bitte ich darum, mir dieses zu übergeben, um es ggfls. in 
die Chronik mit einzubeziehen. Das gilt auch für alte Aufnahmen von vorhandenen 
Gebäuden (Wohnhäuser, Ökonomiegebäude, Ställe, Scheunen, Schuppen und 
dergleichen). Die Originalaufnahmen werden selbstverständlich nach Digitalisierung 
an die Besitzer zurückgegeben. Dies alles gilt natürlich auch für frühere Zeiträume. 
 
Vielen Dank schon jetzt an alle, die mich bei meinen Arbeiten unterstützen.  
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